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3Editorial

Liebe*r Leser*in

Schön, dass Sie sich für den Beruf der Sozialbegleiterin, des 
Sozial begleiters interessieren� Ein Zitat von Martin Buber bringt 
das Wesen der Sozialbegleitung zum Ausdruck: «Der Mensch 
wird am Du zum Ich�» 
Der Beruf der Sozialbegleiterin, des Sozialbegleiters hat sich aus 
der psychosozialen Freiwilligenarbeit heraus entwickelt� Typisch 
für die Sozialbegleitung ist, dass sie nicht einseitig verordnet 
wird, sondern dass sie sich aus dem Dialog zwischen den Sozial
begleitenden und den Klientinnen, den Klienten entwickelt� 
Der Beruf der Sozialbegleiterin, des Sozialbegleiters ist ideal ins 
jetzige und zukünftige Feld von «ambulant vor stationär» 
 eingebettet� Aufsuchend unterstützen Sozialbegleitende Einzel
personen, Familien und auch Gruppen in den Themenbereichen 
Alter, Beeinträchtigung, Migration, Armut, Sucht, Krisen etc� in 
ihrem Alltag und in ihrer Lebenswelt� Bei der von Sozialbeglei
terinnen und Sozialbegleitern angebotenen Art der Unterstützung 
und Begleitung steht die Selbstbestimmung und Autonomie der 
Klientinnen, der Klienten stets im Mittelpunkt�

Sozialbegleiter*innen sind geschult im Gestalten von Beziehun
gen auf Augenhöhe und transparent in ihrem Handeln� Nach Ab
sprache mit den Klientinnen, den Klienten  können sie das soziale 
Umfeld in ihre Arbeit miteinbeziehen und arbeiten mit anderen 
Fachpersonen und Diensten zusammen�
Sozialbegleitende arbeiten ressourcen und lösungsorientiert� 
Sie legen ihren Fokus auf schon Gelingendes und beginnen mit 
der Begleitung dort, wo die Klientin, der Klient aktuell steht� 
Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach dem, was 
 funktioniert, und legen fest, wo es Bedarf an erweiterter Unter
stützung gibt� Sozialbegleitung achtet die Bedürfnisse und 
 Besonderheiten der Klientinnen und Klienten und unterstützt 
die zu Begleitenden darin, ihre Handlungskompetenz zu stärken 
und zu erweitern�
Der Beruf Sozialbegleiter*in hat Zukunft� Die heutige Zeit ist ge
prägt durch individuelle Lebensweisen und schnelle Veränderun
gen� Häufiger brauchen Menschen umständehalber Begleitung in 
herausfordernden Lebenssituationen�
Weitere Informationen zum Berufsbild und zur Ausbildung finden 
Sie in diesem Infoheft� Wir freuen uns, Ihnen den Beruf der Sozial
begleiterin, des Sozialbegleiters näherbringen zu dürfen�

Schweizerischer Berufsverband Sozialbegleitung (SBSB)



4Schweizerischer  
Berufsverband  
Sozialbegleitung (SBSB)
Der Schweizerische Berufsverband Sozialbegleitung (SBSB) wurde 
1995 gegründet� Der SBSB ist eine Interessengemeinschaft für 
Personen, die sozialbegleiterisch tätig sind� Als aktives Mitglied 
bei den Berufsverbänden Sozialbereich Schweiz (BVS) sowie bei 
Savoir Social (Schweizerische Dachorganisation der Arbeitswelt 
Soziales) vertreten wir die Interessen unseres Berufes�

Seit 2010 ist Sozialbegleitung als eidgenössische Berufsprüfung 
vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 
(SBFI)  an erkannt�

Nach erfolgreichem Absolvieren der eidgenössischen Berufs
prüfung sind Sozialbegleiter*innen berechtigt, den Titel Sozial
begleiter*in mit eidgenössischem Fachausweis (FA) zu führen�
Der Vorstand des SBSB pflegt den Kontakt zu den Lehrgangs
anbietern, zu anderen Berufsverbänden im Sozialbereich und ist 
aktives Mitglied der Prüfungskommission Berufsprüfung Sozial
begleitung� Ein weiteres Anliegen ist das Mitwirken bei der 
 Bildungspolitik von Bund und Kantonen�

Wen wollen wir ansprechen?

• Sozialbegleiter*innen mit eidg� Fachausweis
• Studierende der Lehrgänge für Sozialbegleitung
• Personen, die sozialbegleiterisch tätig sind
•  Juristische und natürliche Personen, die sich für eine Mitglied

schaft als Gönner interessieren



Mitgliedschaft
Ziele

•  Der SBSB wahrt und fördert die Interessen seiner Mitglieder  
in beruflicher Hinsicht und vertritt deren Anliegen in der 
 Öffentlichkeit

•  Der SBSB setzt sich für gute Rahmenbedingungen und Qualitäts
förderungen der Sozialbegleiter*innen FA ein

• Der SBSB nimmt bildungspolitische Aufgaben wahr
• Als Mitglied des SBSB stärken Sie unseren Beruf

Ein starker Verband kann in Verhandlungen klar Position beziehen 
und die Interessen seiner Mitglieder erfolgreich vertreten� 5Gewinn

• Vergünstigte jährliche Weiterbildung
• 2x jährlich Verbandsnachrichten
• 1x jährlich Mitgliederversammlung
• Möglichkeit für Institutionsbesuche
•  Sie haben die Möglichkeit, sich im Vorstand oder in einer Arbeits

gruppe zu engagieren
• Vernetzung in Regionalgruppen



6Vielseitige Bildungs-Landschaft im Sozialbereich 

Berufliche Grundbildung

Obligatorische Schulzeit

Höhere Berufsbildung 

Höhere Fachschulen HF (eidg. Diplom HF) 
• Kindererzieher*in 
• Sozialpädagogin/Sozialpädagoge 
• Sozialpädagogische*r Werkstattleiter*in 
• Gemeindeanimator*in

Höhere Fachprüfungen (eidg. Diplom)
• Institutionsleiter*in im sozialen und sozialmedizinischen Bereich 
• Arbeitsagogin/Arbeitsagoge 
• Blindenführhundeinstruktor*in 
•  Spezialist*in für die Rehabilitation von blinden und  

sehbehinderten Menschen 
• Supervisor*inCoach bzw� Organisationsberater*in

Berufsprüfungen (eidg. Fachausweis) 
• Migrationsfachmann/frau 
• Teamleiter*in in sozialen und sozialmedizinischen Institutionen 
• Sozialbegleiter*in 
• Fachmann/frau Langzeitpflege und betreuung 

Eidg. Berufsattest 
• Assistent*in Gesundheit und Soziales 

Eidg. Fähigkeitszeugnis 
• Fachmann/frau Betreuung FaBe
• Fachmann/frau Gesundheit FaGe

Berufsmaturität 
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Allgemeinbildende Schulen

Hochschulen

Obligatorische Schulzeit

Fachhochschulen FH 
z� B� Soziale Arbeit

Universität oder ETH
Diverse Studiengänge 

Passerelle 

Fachmaturität 

Fachmittelschule 
z� B� Soziale Arbeit 

Gymnasiale Maturität 

Mittelschule 



8Weiterführende 
Ausbildungen
 
Mit dem Abschluss Sozialbegleiter*in FA besteht die Möglich
keit, eine weiterführende Ausbildung an höheren Fachschulen 
zu absolvieren�
Bis heute sind im Sozialbereich folgende Berufsprüfungen, höhere 
Fachprüfungen und Rahmenlehrpläne höherer Fachschulen in 
Kraft gesetzt worden:

Berufsprüfungen

•  Migrationsfachfrau/fachmann mit eidg� Fachausweis
•  Teamleiter*in in sozialen und sozialmedizinischen Institutionen 

mit eidg� Fachausweis

Höhere Fachprüfungen

•  Dipl� Institutionsleiter*in im sozialen und sozialmedizinischen 
Bereich

•  Dipl� Arbeitsagogin/Arbeitsagoge
•  Supervisor*inCoach mit eidg� Diplom /  

Organisationsberater*in mit eidg� Diplom

Fachkurse

Zu ganz verschiedenen Themen meist 2tägige Fachkurse für 
Mitarbeitende im Sozialen Bereich (agogis�ch)

Diverse CAS (Certificate of Advanced Studies) 
an verschiedenen Fachhochschulen

•  Berner Fachhochschule (BFH, bfh�ch/sozialearbeit)
•  Hochschule Luzern (hslu, hslu�ch/dech/sozialearbeit)
•  Ostschweizer Fachhochschule (ost�ch/de/weiterbildung)
•  Zürcher Fachhochschule (zhaw, zhaw�ch/de/hochschule)
•  Fachhochschule Nordwestschweiz (fhnw�ch)

Höhere Fachschulen

•  Dipl� Sozialpädagogin/Sozialpädagoge HF
•  Dipl� sozialpädagogische*r Werkstattleiter*in FH
•  Dipl� Gemeindeanimator*in HF

Für weiterführende Ausbildungen siehe folgenden Link:
savoirsocial�ch/de/allgemeineberufsinformationen
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Sozialbegleiter*in FA
Sozialbegleitung orientiert sich an der Lebenswelt der 
Klient*innen und bietet alltagsnahe soziale Begleitung in deren 
Umfeld an� Sie geht von Anliegen aus, die Klient*innen in ihrer 
Lebenswelt beschäftigen�

Sozialbegleitung versteht sich aufsuchend und hat ihren 
Schwerpunkt ausserhalb der stationären Arbeit�

Sozialbegleiter*innen sind Fachleute für die länger dauernde 
und verlässliche Begleitung von Einzelpersonen, Familien und 
Gruppen in Lebenslagen, in denen Sozialbegleitung unterstützend 
und/oder stabilisierend wirkt�

Kern der Begleitung sind das Unterstützen der Klient*innen 
in der  Alltagsbewältigung, bei der Verwirklichung ihrer Bedürf
nisse und der Wahrnehmung ihrer Interessen in Bereichen der 
Freizeitgestaltung, der sozialen Vernetzung usw� Im Zentrum der 
Arbeit steht die Selbstbestimmung der Klient*innen� Das soziale 

Umfeld wird in Absprache mit den Klient*innen in die Begleitung 
mit einbezogen�

Sozialbegleiter*innen sind geschult in der Gestaltung 
von Beziehungen� Sie handeln transparent, schaffen ein Umfeld, 
welches Kontakt und Dialog ermöglicht und begünstigt� Sie 
 erfassen die Situation der Klient*innen und anerkennen ihre 
 Realität, achten ihre Besonderheiten und ihre Bedürfnisse� Sie 
ermutigen die Klient*innen, ihre eigenen Ressourcen zu erkennen 
und zu nutzen�

Sozialbegleiter*innen arbeiten auftragsorientiert� Sie 
planen, dokumentieren und evaluieren ihre Arbeit, arbeiten 
 effektiv mit anderen Fachpersonen, Behörden und Diensten 
 zusammen, sie vernetzen sich und arbeiten in Projekten mit�

Die berufsethischen und rechtlichen Prinzipien gelten 
als Orientierung, Sozialbegleiter*innen setzen sich mit sozial
politischen Fragen auseinander und arbeiten nach den Prinzipien 
des Empowerments� Sie gehen professionell mit Spannungs
feldern und Belastungen um und reflektieren die eigene Arbeit 
systematisch�



1 Arbeitsfeld für 
Sozialbegleiter*in FA
Sozialbegleiter*innen leisten lebensweltorientierte aufsuchende 
Arbeit mit Schwerpunkt im nichtstationären Sozialbereich�  
Sie begleiten Einzelpersonen, Gruppen und Familien� Sie über
nehmen sozialbegleiterische Aufträge von Privaten, sozialen 
Diensten, Gesundheitsligen, Berufsbeiständen und Kinder 
und Erwachsenenschutzbehörden, von Institutionen aus dem 
 Gesundheits und Sozialbereich, der Kirche und weiteren 
 Organisationen�



11Ethische Grundsätze für 
Sozialbegleiter*innen FA
Die Aufgaben und Tätigkeiten von Sozialbegleiter*innen FA 
 basieren auf folgenden ethischen Grundsätzen und Richtlinien:

Sozialbegleiter*innen FA
• respektieren die Autonomie ihrer Klient*innen
• fördern die Selbständigkeit der begleiteten Personen
•  begleiten, fördern und unterstützen die Eigenverantwortung 

und Selbstbestimmung der Klient*innen
•  setzen sich für das Wohlbefinden und die Würde der ihnen 

 anvertrauten Personen ein
• wahren die Schweigepflicht

Sozialbegleiter*innen FA handeln verantwortungsvoll� Sie 
berücksichtigen die berufsethischen Leitsätze sowie die gesetz
lichen Richtlinien und rechtlichen Vorgaben�
Die sozialbegleiterische Haltung ist geprägt von Wertschätzung, 
Achtung, Fürsorge, und Solidarität�
Kompetenz, Sicherheit und Qualitätsbewusstsein prägen ihr 
Handeln� Ständige Aus und Weiterbildung ist die Basis ihrer 
fachlichen Kompetenz�
Sozialbegleiter*innen FA arbeiten und handeln ausserdem nach 
dem Berufskodex Soziale Arbeit Schweiz, ein Argumentarium 
für die Praxis der Professionellen im Sozialbereich�



Haben Sie noch  
 Fragen?
  info@sbsb.ch


